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Lobbyregister
für die Interessenvertretung gegenüber dem 
Deutschen Bundestag und der Bundesregierung

Detailansicht des Regelungsvorhabens

Umsatzsteuerbefreiung für Rechtsgeschäfte zwischen
gemeinsamen Einrichtungen

Stand vom 21.06.2024 13:30:20 bis 27.06.2024 12:28:54

Angegeben von:
am 21.06.2024 Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft (R001380)

Beschreibung:
Eine Befreiung für Umsatzsteuergeschäfte zwischen gemeinsamen Einrichtungen untereinander 

und Gleichstellung mit den Sozialversicherungsträgern ist erforderlich, um die Wirtschaftlichkeit 

des Arbeitgebermeldeverfahrens sicherzustellen. Andernfalls müssten die am Verfahren 

teilnehmenden gemeinsamen Einrichtungen pro Datensatz Umsatzsteuer an die jeweilige 

Datenannahmestelle entrichten. Da sie dieselbe Leistung zur Daseinsvorsorge wie die gesetzlichen 

Sozialversicherungsträge erbringen und einen sozialen Zweck wie diese erfüllen, ist eine 

Gleichstellung - auch unter europarechtlichen Vorzeichen (vgl. Art. 132 Abs. 1 lit. g) RL 2006/112

/EG) – zulässig und funktionsgerecht. § 4 Nr. 15 UStG ist entsprechend zu ergänzen.

Betroffene Interessenbereiche (1)

 Öffentliche Finanzen, Steuern und Abgaben [alle RV hierzu]

Betroffene Bundesgesetze (1)

 UStG 1980 [alle RV hierzu]

https://www.lobbyregister.bundestag.de/suche/R001380
https://www.lobbyregister.bundestag.de/inhalte-der-interessenvertretung/regelungsvorhabensuche?filter%5Bfieldsofinterest%5D%5BFOI_PUBLIC_FINANCE%5D=true&sort=FIRSTPUBLICATION_DESC
https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980
https://www.lobbyregister.bundestag.de/inhalte-der-interessenvertretung/regelungsvorhabensuche?q=%22UStG+1980%22&searchAttributes=affectedlawabbreviations&filter%5Bwithaffectedlaws%5D%5Btrue%5D=true&sort=FIRSTPUBLICATION_DESC
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